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Änderungen bei METAR und TAF ab dem 5. November 2008 
(ICAO Annex 3, Amendmet 74) 
 
 
 
Gemäß ICAO Annex 3 AMD 74 treten zum 05.11.2008 neue Regelungen in Kraft, die auch vom Deutschen 
Wetterdienst umzusetzen sind. Die Änderungen betreffen vor allem METAR und TAF. 

 

 Wegfall überlappender TAF-Vorhersagezeiträume   

Man unterscheidet bei den TAFs nicht mehr zwischen Lang- und Kurz-TAF. Die Erstellung von TAFs 
unterschiedlicher Gültigkeitsdauer für den gleichen Flughafen entfällt. Zukünftig wird für die Flughäfen nur 
noch ein TAF in regelmäßigen Abständen erstellt. Notwendige Korrekturen „COR“ und Amendierungen 
„AMD“ werden weiterhin - falls notwendig - ausgegeben. Der Vorhersagezeitraum beträgt im Allgemeinen 
9, 24 oder 30 Stunden. 

 

 Zeitgruppen 

Die in den TAFs verwendeten Zeitgruppen werden zukünftig um das entsprechende Tagesdatum 
erweitert.  

Beispiel: 

TAF EDDF 031100Z 0312/0418 27005KT 1500 BR BKN005 BECMG 0317/0319 0300 FZFG BKN002= 

031100Z : erstellt am 3. des Monats um 11.00 UTC 
0312/0418 : gültig vom 3. des Monat 12 UTC bis zum 4. des Monats 18 UTC (30 Stunden)    
0317/0319 : die Änderung ist zu erwarten zwischen dem 3. des Monats 17 UTC und dem 3. des 
    Monats 19 UTC. 
 
 

 Wegfall von „SKC“ 

Bei wolkenlosem Himmel wird zukünftig „NSC“ verschlüsselt, falls nicht die Bedingungen für „CAVOK“ 
gegeben sind. 

 
 
 
 
 
Informationsmaterial wird im Laufe der nächsten Tage zum Download bereitgestellt.  

  
 


